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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Baesweiler beabsichtigt die Schaffung von Wohnraum und hat dazu die Aufstellung 

des Bebauungsplans 111 „Parkstraße II“ beschlossen, welches eine die Entwicklung eines 

allgemeinen Wohngebiets in einem ca. 11,7 ha großen Plangebiet vorsieht. Das Plangebiet 

liegt östlich der Parkstraße und grenzt in Norden an einem Sportpark und im Süden an das 

Wohngebiet “Steinzeit“. Da sich in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets eine Biogasan-

lage befindet, ist eine Geruchsimmissionsprognose erforderlich. Für die weitere Planung soll 

die Geruchsimmissionsbelastung durch die Biogasanlage im Plangebiet durch eine Ausbrei-

tungsrechnung festgestellt und die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften beur-

teilt werden. 

Es wird in folgende Vorgehensweise gewählt: 

- Bestandsaufnahme der Geruchsquellen aus der bestehenden Biogasanlage und den 

im Beurteilungsgebiet, 

- Berechnung der Geruchsemissionen aus der Biogasanlage, 

- Geruchsimmissionsprognose durch Ausbreitungsberechnung mit LASAT [1] in der ak-

tuellen Version V-3-4-24 gemäß den Vorgaben der neuen TA Luft 2021, 

- Beurteilung der Geruchsimmissionen für das Plangebiet unter Anwendung einschlägi-

ger aktueller Vorschriften und Richtlinien, insbesondere der TA Luft 2021, Anhang 7. 

Die ACCON GmbH (ACCON) wurde am 09.01.2023 mit dem Geruchsimmissionsgutachten 

beauftragt. 

2 Beurteilungsgrundlagen 

2.1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Grundlage für die Beurteilung von Luftverunreinigungen ist das Bundes-Immissionsschutzge-

setz (BImSchG) [2]. Nach § 3 BImSchG fallen Gerüche bei Erfüllung bestimmter Kriterien in 

die Kategorie erheblicher Umweltbelästigungen: 

„(1) Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-

hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 

… 

(4) Luftverunreinigungen im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der natürlichen Zu-

sammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe 

oder Geruchsstoffe 
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2.2 Neufassung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

In der Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz (TA Luft 2021) [3] vom August 2021 wird die Vorsorge gegen schädliche Um-

welteinwirkungen durch Gerüche geregelt. In der alten Fassung von 2002 enthielt die TA Luft 

keine Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissio-

nen. Für eine derartige Regelungslücke galt, dass die zur Prüfung und Entscheidung berufe-

nen Behörden auf andere Erkenntnisquellen zurückgreifen mussten. Als eine solche Quelle 

kam in erster Linie die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) [4] des Länderausschusses für 

Immissionsschutz in Betracht, die in Bayern als Erkenntnisquelle zur Anwendung im Verwal-

tungsvollzug eingeführt worden war. 

Die Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) wurde in der Neufassung der Ersten Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, der TA Luft 2021 [3] in Anhang 7 

mit einigen Ergänzungen aufgenommen und somit verbindlich eingeführt. Daher enthält nun 

die TA Luft 2021 Vorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-

ruchsimmissionen durch technische Normen, die auf Erkenntnisquellen von Sachverständigen 

beruhen und den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik darstellen. 

2.2.1 Immissionsgrenzwerte nach TA Luft 2021, Anhang 7 

Gemäß den Vorgaben der TA Luft 2021, Anhang 7 [3] werden Immissionswerte auf Basis von 

Geruchswahrnehmungshäufigkeiten berechnet. Liegen in wenigstens 10 % einer Stunde 

(6 Minuten) Geruchsereignisse über der Wahrnehmungsschwelle vor, so zählt diese Stunde 

als eine Geruchsstunde. Folgende Immissionswerte als relative Häufigkeiten der Geruchsstun-

den pro Jahr sind für die Gesamtbelastung in Abhängigkeit der Nutzungsgebiete festgelegt: 

Tabelle 1: Immissionswerte für verschiedene Nutzungsgebiete 

Nutzungsart Immissionswert 

Wohn- und Mischgebiete,  
Kerngebiete mit Wohnen,  
urbane Gebiete 

0,10 (10 % der Jahresstunden) 

Gewerbe- und Industriegebiete,  
Kerngebiete ohne Wohnen 

0,15 (15 % der Jahresstunden) 

Dorfgebiete (gilt bei Tierhaltungsanlagen) 0,15 (15 % der Jahresstunden) 

Im vorliegenden Untersuchungsgebiet ist der Immissionswert für ein Wohn- und Mischgebiet 

maßgebend. 

In speziellen Fällen sind unter Berücksichtigung TA Luft 2021 auch andere Zuordnungen der 

Immissionsgrenzwerte möglich. Dazu wird in der TA Luft 2021, Anhang 7 aufgeführt: 

„Der Immissionswert der Spalte „Dorfgebiete“ gilt nur für Geruchsimmissionen verur-

sacht durch Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenn-
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größe der Gesamtbelastung. Er kann im Einzelfall auch auf Siedlungsbereiche ange-

wendet werden, die durch die unmittelbare Nachbarschaft einer vorhandenen Tierhal-

tungsanlage historisch geprägt, aber nicht als Dorfgebiet ausgewiesen sind.“ 

„Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geruchsauswirkung vergleichbar ge-

nutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), 

können die für die zum Wohnen dienende Gebiete geltenden Immissionswerte auf einen 

geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien gelten-

den Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksicht-

nahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Emissionsminderungs-

technik eingehalten wird. Für die Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwür-

digkeit des betroffenen Gebiets maßgeblich.  

Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsbereichs durch den Umfang der 

Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die 

Ortsüblichkeit der Geruchsauswirkung und die Frage, welche der unverträglichen Nut-

zungen zuerst verwirklicht wurde.“ 

2.2.2 Ortsüblichkeit 

In Bezug auf die Ortsüblichkeit ist zu prüfen, ob die Nutzungen der umliegenden Grundstücke 

einen ähnlichen Charakter haben bzw. hatten (historisch gewachsene Gegenden). Auch Emis-

sionen einzelner Nutzungen, die eine Gegend prägen, z. B. landwirtschaftliche Betriebe, kön-

nen als ortsüblich beurteilt werden [5]. 

Die TA Luft 2021, Anhang 7 beinhaltet folgende Anmerkungen zur Ortsüblichkeit: 

„Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsbereichs durch den Umfang der 

Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die 

Ortsüblichkeit der Geruchseinwirkung und die Frage, welche der unverträglichen Nut-

zungen zuerst verwirklicht wurde.“ […] In der Regel werden die Art der Immissionen 

durch die Geruchsqualität, das Ausmaß durch die Feststellung von Gerüchen ab ihrer 

Erkennbarkeit und über die Definition der Geruchsstunde sowie die Dauer durch die Er-

mittlung der Geruchshäufigkeit hinreichend berücksichtigt. Ein Vergleich mit den Immis-

sionswerten reicht jedoch nicht immer zur Beurteilung der Erheblichkeit der Belästigung 

aus. Regelmäßiger Bestandteil dieser Beurteilung ist deshalb im Anschluss an die Be-

stimmung der Geruchshäufigkeit die Prüfung, ob Anhaltspunkte für die Notwendigkeit 

einer Prüfung für den jeweiligen Einzelfall bestehen.“ 

Für die Beurteilung im Einzelfall wird weiter ausgeführt: 

„Für die Beurteilung […] ist ein Vergleich der […] zu ermittelnden Kenngrößen mit den 

[…] festgelegten Immissionswerten nicht ausreichend, wenn 

- In Gemengelagen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass trotz Überschreitung der Im-

missionswerte aufgrund der Ortsüblichkeit der Gerüche keine erhebliche Belästigung 

zu erwarten ist, wenn z. B. durch eine über lande Zeit gewachsene Gemengelage von 

einer Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme ausgegangen werden kann 
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[…] 

- Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse hin-

sichtlich Hedonik und Intensität der Geruchswirkung der ungewöhnlichen Nutzungen 

in dem betroffenen Gebiet oder sonstiger atypischer Verhältnisse trotz Überschrei-

tung der Immissionswerte eine erhebliche Belästigung der Nachbarschaft oder der 

Allgemeinheit durch die Geruchsimmissionen nicht zu erwarten ist […]. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei der Prüfung der Erheblichkeit im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der bisherigen Prägung eines Gebiets durch die bereits bestehende Ge-

ruchsbelastung (Ortsüblichkeit) folgende Beurteilungskriterien heranzuziehen sind: 

- Der Charakter der Umgebung insbesondere die in Bebauungsplänen festgelegte 

Nutzung der Grundstücke, […] 

„Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei der Grundstücksnutzung eine gegenseitige Pflicht 

zur Rücksichtnahme bestehen kann, die u. a. dazu führen kann, dass die oder der Belästigte 

in höherem Maße Geruchsimmissionen hinnehmen muss. Dies wird besonders dann der Fall 

sein, soweit einer emittierenden Anlage Bestandsschutz zukommt. In diesem Fall können Be-

lästigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie bei gleichartigen Immissionen in anderen Si-

tuationen als erheblich anzusehen wären.“ 

2.2.3 Beurteilungsgebiet 

Das Gebiet, in dem Geruchsquellen zu berücksichtigen sind, ist so zu wählen, dass alle Emit-

tenten berücksichtigt werden, die eine relevante Geruchsbelästigung an den Immissionsorten 

erwarten lassen. In der TA Luft 2021, Anhang 7 [3], wird dazu ein Prüfradius von 600 m um 

die Immissionsorte festgelegt. 

2.2.4 Beurteilungsflächen 

Beurteilungsflächen sind nach TA Luft 2021, Anhang 7 [3] Aufenthaltsbereiche, in denen Men-

schen sich nicht nur vorübergehend aufhalten. Waldgebiete, Flüsse, Park- oder Spielplätze 

usw. werden nicht betrachtet. Die Bewertung der Geruchsimmission erfolgt nach TA Luft 2021, 

Anhang 7 in der Regel durch Mittelung der Geruchshäufigkeiten einer quadratischen Beurtei-

lungsfläche von 250 m Kantenlänge. Geringere Rastergrößen bis hin zu Punktbetrachtungen 

werden angewandt, wenn Emissionsquelle und Immissionsort nah beieinander liegen und eine 

inhomogene Verteilung der Geruchsstundenhäufigkeit innerhalb einer Beurteilungsfläche zu 

erwarten ist. 
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2.3 Sonstige Beurteilungsgrundlagen 

Für die Geruchsbewertung und den Vollzug sind neben der TA Luft 2021, Anhang 7 ebenso 

die Ausführungen des Bayerischen Arbeitskreises „Immissionsschutz in der Landwirtschaft“ 

[6] sowie das IMS vom 10.06.1996 und 25.03.1997 zu Immissionsschutzbelangen im Baupla-

nungsrecht heranzuziehen [7]. Insofern relevant, werden diese Grundlagen bei der Beurteilung 

berücksichtigt. 

2.4 Methodik zur Ermittlung von Geruchsimmissionen 

Zur Abschätzung der Geruchszusatzbelastung eines einzelnen Emittenten stellt die VDI-Richt-

linie 3894, Blatt 2 [8] ein geeignetes Hilfsmittel dar. Sie enthält Berechnungsvorschriften zur 

Bestimmung des Abstandes von Emissionsquellen zu Immissionsort zur Einhaltung der Im-

missionsgrenzwerte nach TA Luft 2021, Anhang 7.  

Zur Bestimmung der Geruchsgesamtbelastung bei komplexen Quellsituationen ist in der Regel 

eine Geruchsausbreitungsrechnung gemäß den Vorgaben der TA Luft 2021, Anhang 2 durch-

zuführen. Bei einer Ausbreitungsrechnung werden für die Geruchsausbreitung relevante Pa-

rameter wie z. B. die meteorologische Situation am Standort, die Landnutzung und das umge-

bende Gelände berücksichtigt. Die Lage der Emissionsquellen kann zudem detailliert abgebil-

det werden. 

Die Geruchsimmissionsprognose in diesem Gutachten erfolgte mittels Ausbreitungsrechnung 

gemäß TA Luft 2021. 

3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet des Umgriffs des Bebauungsplans Nr. 111 „Parkstraße II“ befindet sich am 

östlichen Stadtrand der Stadt Baesweiler.  

Direkt westlich angrenzend erstreckt sich die Wohnbebauung der Stadt Baesweiler. Nördlich 

des Plangebiets befindet sich ein Schwimmbad, ein Wasserspielplatz sowie diverse Parkan-

lagen. 

Nordöstlich des Plangebiets befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle, die nach Auskunft 

der Stadt Baesweiler keine Tiere hält, sodass als einzige Geruchsemissionsquelle die westlich 

des Plangebiets gelegene Biogasanlage „Rheinland West“ zu berücksichtigen ist. 

Die Lage des Plangebiets und die Lage der zu beurteilenden Biogasanlage sind in Abbildung 

1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Lageplan Plangebiet und Biogasanlage 

4 Emissionen 

Die Berechnung der Geruchsemissionen der Biogasanlage erfolgt über Emissionsfaktoren aus 

der „Emissionsfaktorenliste für Tierhaltungs- und Biogasanlagen“ des Ministeriums für Land-

wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg [9]. 

Östlich des Plangebiets befindet sich die Biogasanlage „Rheinland West“. Die Biogasanlage 

dient der Erzeugung elektrischer Energie und Wärme aus den Einsatzstoffen Maissilage und 

Festmistsilage. Insgesamt beträgt die Inputmenge ca. 9.500 Tonnen Biomasserohstoff pro 

Jahr. Der Substratoutput der Anlage in Form von flüssigem Gärrest beträgt 8.000 m³ pro Jahr. 

Der Betrieb der Anlage verursacht Geruchsemissionen durch die Lagerung der Einsatzstoffe, 

das Dosieren der Biomasse in den Fermenter und die Lagerung des flüssigen Gärrests sowie 

den Betrieb des Verbrennungsmotors. 

Die zu Grunde gelegten Input- und Outputmengen sind in der Folgenden Tabelle 2 zusam-

mengefasst: 
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Tabelle 2: Einsatz- und Gärrestmengen der Biogasanlage Rhein 

Einsatzstoff 
Einsatzmenge 

[t/a] 
Einsatzmenge 

[t/d] 
Gärrest 

Menge ca. 
[t/a] 

Maissilage 9.125 25   

Festmist 365 1   

   Flüssig 8,0 

Gesamt 9.490 26 Gesamt 8,0 

 

Substratlagerung 

Auf dem Betriebsgelände erfolgt die Lagerung der Mais- und Festmistsilage als Mischsilage in 

einem Fahrsilo. Der Anlieferungs- und Siliervorgang wird nicht als emissionsrelevant berück-

sichtigt. Die Silage ist bis auf eine Anschnittfläche ständig abgedeckt. An diesem Anschnitt 

werden Geruchsemissionen freigesetzt. Die emissionsrelevante Fläche entspricht der Silo-

breite und -höhe. 

Substratdosierung 

Die festen Substrate werden aus dem Fahrsilo entnommen und in den Feststoffdosierer ein-

gebracht. Über eine Förderstrecke (Schubboden) gelangt das Substrat im Laufe des Tages in 

den Fermenter. Die Aufgabe der Feststoffe in den Feststoffdosierer erfolgt 1 – 2 mal täglich 

und dauert in Summe ca. 1 Stunde. 

Geruchsemissionen entstehen bei der Aufgabe und dem Verbleib des Substrats im Feststoff-

dosierer. Es wird eine emittierende Oberfläche von 24 m² in Ansatz gebracht. 

Das Substrat wird nach dem Einbringen in den Dosierer stetig der Anlage zugeführt. Die Emis-

sionen des Feststoffdosierers werden daher als ganzjährig kontinuierlich angesetzt. Der Emis-

sionsfaktor des Substratgemischs wird auf Grundlage der Anteile der einzelnen Einsatzstoffe 

berechnet. 

Fermentation 

Der Fermenter besteht aus einem Stahlbetonrundbehälter und schließt nach oben mit einer 

Membranfolie und Wetterschutzfolie ab. Der Behälter ist somit gasdicht abgeschlossen und 

dient gleichzeitig als Gasspeicher. Gerüche können nur in sehr geringem, nicht geruchsrele-

vantem Umfang über Diffusionsvorgänge durch die Folienmembran entweichen. 

Gärrestlagerung 

Aus dem Betrieb der Anlage ergibt sich ein jährlich anfallendes Volumen von ca. 8.000 Tonnen 

flüssigen Gärrests. Der Gärrest wird im Endlager, einer Güllegrube gelagert. Da diese nicht 

mit einer Betondecke verschlossenen ist, ist diese Lagerung geruchsrelevant. 

Der flüssige Gärrest wird im Frühjahr und Sommer per LKW mit Tankauflieger abtransportiert. 

Insgesamt findet pro Jahr 320 Umfüll- bzw. Abholvorgänge statt. Bei 8.000 m³ flüssigen Gär-

rest pro Jahr ergeben sich pro Umfüllvorgang 25 m³- Ein Umfüllvorgang wird mit einer 1 h 
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beaufschlagt, sodass konservativerweise ein Umfüllvolumen von 25 m³/h in Ansatz gebracht 

wird. 

Verbrennungsmotoranlage 

Die Verwertung des Biogases erfolgt durch einen Gas-Otto-Verbrennungsmotor mit einer Feu-

erungswärmeleistung von 1.281 kW im Dauerbetrieb. Die Produktion und Verwertung von Bi-

ogas finden durchgehend statt. 

Die Geruchsqualität des Abgases ist mit Verbrennungsgerüchen z. B. aus Kleinfeuerungsan-

lagen vergleichbar. Im Sinne der TA Luft 2021, Anhang 7 [3] wäre diese Emissionsquelle nicht 

zu berücksichtigen, da sich die Gerüche nicht von denen aus Fahrzeugemissionen oder Haus-

heizungen abheben. Es ist kein typischer Biogasgeruch mehr erkennbar. Nach allgemeiner 

Beurteilungspraxis werden die Emissionen aus der Biogasverbrennung in die Berechnung der 

Geruchsimmissionen dennoch mit einbezogen. Es wird im Rahmen einer konservativen Beur-

teilung von einem ganzjährigen Volllastbetrieb ausgegangen. Die Abluft wird über den Abgas-

kamin abgeführt. Es wird in einer worst-case-Betrachtung angenommen, dass die Gerüche 

aus der Biogasverbrennung unverändert aus dem Kamin ausströmen. 

Abluftfahnenüberhöhung 

Aufgrund der Kaminhöhe, der hohen Abgastemperatur und des hohen Volumenstroms wird 

eine Abgasfahnenüberhöhung berücksichtigt. Folgende Abgasparameter wurden verwendet:  

• Abgastemperatur: 180 °C 

• Volumenstrom Abgas BHKW: 2.087 m³/h 

• Schornsteindurchmesser: 0,3 m 

• Abgasgeschwindigkeit: 7,0 m/s10 

• Kaminhöhe: 10,0 m 

Die berechneten Geruchsemissionsströme für die relevanten Geruchsquellen der Biogasan-

lage sind in Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Berechnung des Geruchsemissionsstroms der Biogasanlage 

Quelle 
Offene Fläche 
[m²] bzw. Volu-

menstrom [m³/h] 

Emissionsdauer 
[h/a] 

Emissions-
faktor 

[GE/s*m-2] 

Geruchsemissi-
onsstrom [MG/h] 

Gärrestbetankung 25 320 5.000 0,125 

Fahrsilosilage 100 365 3 1,080 

Abluft BHKW 2.087 8.760 3.000 6,261 

Feststoffdosierer 24 365 6 0,518 

Gärrestelager 360 8.760 3 3,888 

Gesamt    11,9 
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5 Ausbreitungsrechnung 

5.1 Meteorologie 

Für die Berechnung der Schadstoffausbreitung sind für das Untersuchungsgebiet räumlich und 

zeitlich repräsentative meteorologische Daten zu verwenden, da das Ausbreitungsverhalten 

freigesetzter Luftschadstoffe maßgeblich durch die Windrichtungs- und Windgeschwindig-

keitsverteilung, sowie auch die thermische Stabilität (Turbulenzzustand der Atmosphäre) be-

stimmt wird. Dabei kennzeichnet die Windverteilung die horizontalen Austauschbedingungen, 

während die thermische Stabilität den vertikalen Austausch bestimmt und durch Ausbreitungs-

klassen beschrieben wird. Die Ausbreitungsklassen sind somit ein Maß für das „Verdünnungs-

vermögen“ der Atmosphäre. Die Eigenschaften der Ausbreitungsklassen sind in Tabelle 4 be-

schrieben. 

Tabelle 4: Eigenschaften der Ausbreitungsklassen 

Ausbreitungsklasse Atmosphärischer Zustand, Turbulenz 

I sehr stabile atmosphärische Schichtung, ausgeprägte Inversionswetterlage, 

geringes Verdünnungsvermögen der Atmosphäre 

II stabile atmosphärische Schichtung, Inversionswetterlage, geringes Verdün-

nungsvermögen der Atmosphäre 

III1 stabile bis neutrale atmosphärische Schichtung, zumeist windiges Wetter 

III2 leicht labile atmosphärische Schichtung 

IV mäßig labile atmosphärische Schichtung 

V sehr labile atmosphärische Schichtung, starke vertikale Durchmischung der 

Atmosphäre 

5.1.1 Meteorologische Daten 

Für die Ausbreitungsrechnung von Luftschadstoffen ist die Kenntnis der zeitlichen Abfolge we-

sentlicher meteorologischer Einflussgrößen wie Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Aus-

breitungsklasse erforderlich. Die meteorologischen Eingangsdaten liegen in Form einer syn-

thetischen repräsentativen Ausbreitungsklassenzeitreihe (SynRepAKTerm) vor. In dieser ist 

der stündliche Verlauf der wesentlichen meteorologischen Einflussgrößen Windrichtung, 

Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse über den Zeitraum eines Jahres für einen be-

stimmen Standort berechnet. Bei der Erstellung der Zeitreihe werden topographische und me-

teorologisch-statistische Informationen, sowie Ergebnisse von Modellrechnungen zusammen-

geführt. Dabei werden dynamisch bedingte Einflüsse des Geländes, z.B. Täler und Höhen-

züge, auf das bodennahe Windklima erfasst. Regional auftretende Besonderheiten, wie nächt-

liche Kaltluftabflüsse bei windschwachen Strahlungswetterlagen, werden in die Auswertung 

mit einbezogen. 
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Die für die Ausbreitungsrechnung verwendete synthetische repräsentative AKTerm für den 

Standort Baesweiler (GK-Bezugspunkt 2514000 / 5641000) wurde mit dem prognostischen 

mesoskaligen Modell METRAS PC erstellt. Die verwendete SynRepAKTerm ist repräsentativ 

für das zu untersuchende Beurteilungsgebiet. Das Datenblatt zur verwendeten meteorologi-

schen Zeitreihe ist in Anlage 2 abgebildet. 

5.1.2 Meteorologische Verhältnisse 

Die Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsverteilung am Standort Baesweiler weist ein aus-

geprägtes Primärmaximum aus südwestlichen Richtungen auf (Abbildung 2), die besonders 

im Winter mit hohen Windgeschwindigkeiten verbunden sind und meist maritime, gut durch-

mischte Luft advehiert. Ein weiteres sehr schwach ausgeprägtes Maxima weist Windrichtun-

gen aus südöstlichen Richtungen auf. Windgeschwindigkeiten über 6 m/s sind hauptsächlich 

aus südwestlichen Richtungen zu erwarten. Die mittlere Windgeschwindigkeit an dem Stand-

ort Argenbühl liegt bei 3,9 m/s. 

 

 

Abbildung 2: Windrichtungs- / Windgeschwindigkeitsverteilung am Standort Baesweiler 

Abbildung 3 zeigt die Häufigkeiten der Windgeschwindigkeitsklassen und der Ausbreitungs-

klassen nach TA Luft. 
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Für die Ausbreitung von Luftschadstoffen ist neben der Windrichtungs- und Windgeschwindig-

keitsverteilung auch die Konvektion, d.h der vertikale Austausch von Luftmassen von entschei-

dender Bedeutung. Aufgrund der Sonneneinstrahlung werden bodennahe Luftschichten er-

wärmt und steigen aufgrund ihrer geringen Luftdichte auf. Gleichzeitig sinken die umgebenen 

kälteren Luftschichten wegen ihrer höheren Luftdichte ab, werden erwärmt und steigen wieder 

nach oben auf. Bestimmte Wetterlagen (Inversionswetterlagen) erschweren oder verhindern 

den Vertikalaustausch. Unterhalb dieser Zonen sind sowohl die Druck- als auch die Tempera-

turgradienten minimal, die Konvektion wird verhindert und es findet kein Austausch von Luft-

massen statt. Der vertikale Austausch wird durch Ausbreitungsklassen nach Klug-Manier pa-

rametrisiert. Die Klassen I und II treten in 25 % der Jahresstunden auf und kennzeichnen un-

günstige Ausbreitungsbedingungen, wie sie z.B. bei Inversionswetterlagen vorliegen. Wesent-

lich häufiger sind Ausbreitungsklassen III und höher zu erwarten. Diese Ausbreitungsklassen 

sind durch neutrale (64 %) bis labile (11 %) atmosphärische Zustände gekennzeichnet und 

begünstigen das Verdünnungsvermögen der Atmosphäre. 

 

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung Windgeschwindigkeit (oben) und Ausbreitungsklassen (unten) am 
Standort Baesweiler 
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5.2 Ausbreitungsmodell 

5.2.1  Rechenmodell 

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit der Software LASAT V3-4-24 [1] gemäß TA Luft [3] 

durchgeführt. Die während der Ausbreitungsrechnung erzeugte Protokolldatei ist in Anlage 8 

beigefügt. Die Anwendbarkeit des Ausbreitungsmodells für die hier vorliegende Schadstoffun-

tersuchung wird in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert. 

Bei der Berechnung mit LASAT [1] erfolgt die Ausbreitungsrechnung mit einem Lag-

range`schen Partikelmodell zur Bestimmung der Konzentrationsverteilung einer jeden Jahres-

stunde nach VDI 3945, Blatt 3 [10]. Dabei wird die Bewegung der Partikel im Rechengitter 

simuliert. Das Ergebnis ist hinsichtlich seiner statistischen Sicherheit von der Anzahl der Si-

mulationsteilchen anhängig. Durch die Auswahl einer ausreichend hohen Qualitätsstufe (hier: 

Quellstärke 8 Partikel pro Sekunde), wird die Anzahl der Simulationspartikel vergrößert und 

die statistische Unsicherheit reduziert. 

5.2.2 Rechengebiet 

Um die Auswirkungen Zusatzbelastung durch Geruchsimmissionen durch den Betrieb der Bi-

ogasanlage Rheinland West im Rahmen des Bebauungsplanverfahren Parkstraße II erfassen 

zu können, wird eine ausreichende Größe des Rechengebiets festgelegt. Die Größe des Re-

chengebiets beträgt 4.000 m x 4.000 m. Die horizontale Auflösung beträgt 5 m x 5 m um die 

Quellgeometrie ausreichend erfassen zu können. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass 

mindestens eine Gitterzelle zwischen Quelle und Beurteilungsfläche liegt. Ort und Betrag der 

Immissionsmaxima und die Höhe der Zusatzbelastungen an den relevanten Immissionsorten 

können bei diesem Ansatz mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden. Das Vertikalgitter in 

Bodennähe wurde in 3 m-Schritte aufgelöst. Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als 

Mittelwert über ein vertikales Intervall vom Erdboden berechnet, sie ist damit repräsentativ für 

eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur. Die so für das Volumen einer Berechnungszelle be-

rechneten Mittelwerte gelten als Punktwerte für die darin enthaltenen Aufpunkte. 

5.2.3 Rauigkeitslänge 

Die Rauigkeitslänge beschreibt die Unebenheit der Erdoberfläche und wird angegeben, um 

die Wirkung der Bodenreibung zu beschreiben. Die Rauigkeit wird durch bodennahe Hinder-

nisse wie z.B. Sträucher, Bäume und Gebäude erhöht. Eine geringe Rauigkeit besitzen dem-

nach bedeckungsfreie Flächen wie z.B. Seen, Wiesen oder Flugplätze. 

Für die mittlere Rauigkeitslänge 𝑧0 weist die TA Luft [3] in Anhang 2, Tabelle 15 neun Klas-

senwerte zwischen 0,01 m bis 2,00 m zu. Um die Bodenrauigkeit im Untersuchungsgebiet ab-

zuleiten, werden Landnutzungsklassen des CORINE-Katasters (engl. „Coordination of Infor-

mation on the Environment“) verwendet. 
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Gemäß TA Luft [3] ist die mittlere Rauigkeit im Umkreis vom 15-fachen der Bauhöhe der 

höchsten Emissionsquelle (mindestens jedoch 150 m) zu verwenden. Setzt sich ein Gebiet 

aus Flächenstücken mit unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so ist die mittlere Rau-

igkeitslänge durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flä-

chenanteil zu bestimmen und anschließend auf den nächstgelegenen Tabellenwert aus der 

TA Luft [3], Anhang 2 zu runden. 

Das Plangebiet ist hauptsächlich geprägt durch landwirtschaftliche Flächen. Die mittlere Rau-

igkeitslänge wird konservativ mit 𝑧0 = 0,05 𝑚 festgelegt. 

Die Verdrängungshöhe 𝑑0 ergibt sich nach Nr. 9.6 in Anhang 2 der TA Luft [3] und gibt an, wie 

weit die theoretischen Profile aufgrund von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen 𝑧 zu 

verschieben sind. Die Verdrängungshöhe ist als das 6-fache der Rauigkeitslänge 𝑧0 anzuset-

zen, bei dichter Bebauung als das 0,8-fache der mittleren Bebauungshöhe. Im vorliegenden 

Fall ergibt sich die Verdrängungshöhe aus 𝑧0 zu 𝑑0 = 𝑧0 ∗ 6. Unterhalb von 𝑑0 ist die Windge-

schwindigkeit bis zum Wert Null bei 𝑧 = 0 linear zu interpolieren, alle anderen meteorlogischen 

Parameter sind konstant zu halten. 

Statistische Unsicherheit 

Durch die Wahl einer ausreichenden Partikelzahl (Qualitätsstufe 𝑞𝑠 = 2, entspricht einer Teil-

chenzahl von 8 pro Sekunde) bei der Ausbreitungsrechnung wurde darauf geachtet, dass die 

modellbedingte statistische Unsicherheit des Berechnungsverfahrens die Anforderungen der 

TA Luft [3], Anhang 2 eingehalten werden. 

Berücksichtigung von Geländeunebenheiten und Bebauung 

In Abbildung 4 wird die Geländehöhe des Rechengebiets mit der Angabe des Anemometer-

standort aufgeführt. Der überwiegende Ausschnitt des Rechengebiets weist eine mittlere Ge-

ländehöhe von ca. 125 m ü. NN aus, Das Gelände weist ein Nordost bis Südwest Gefälle auf. 

Der nordöstliche Ausschnitt weist Geländehöhen zwischen 100 m bis 120 m auf wohingegen 

der südwestliche Ausschnitt Geländehöhen zwischen 130 m bis 160 m aufweist. Das Gelände 

wird in der Ausbreitungsrechnung mitberücksichtigt. 

Das mit dem mesoskaligen Windfeldmodell LPRWND berechnete Windfeld hat eine maximale 

Divergenz von 0,004 und erfüllt somit die Anforderungen an die Divergenzfreiheit nach VDI 

3783, Blatt 13 [11] (maximale zulässige Divergenz = 0,05). 

Gebäudeeinflüsse führen bei bodennahen Emissionen zu zusätzlicher Verdünnung durch Tur-

bulenz an Gebäudekanten. Eine Beeinflussung des regionalen Windfeldes durch Gebäude ist 

nicht gegeben, die Biogasanlage Rheinland West im unbebauten Außenbereich befindet. Im 

Sinne einer konservativen Bertachtungsweise werden die Gebäudeeinflüsse in der Ausbrei-

tungsrechnung nicht mitberücksichtigt. 
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Abbildung 4: Geländedarstellung in Metern und Anemometerstandort (blauer Punkt) im 
Rechengebiet sowie Standort der Biogasanlage (roter Punkt) und Fläche des 
Bebauungsplans Nr. 111 

5.2.4 Modellierung der Emissionsquellen 

Die Gärrestlagerung wurde in einem konservativen Ansatz mit den gesamten Emissionen als 

horizontale Flächenquelle modelliert. Die Emissionsminderung durch den Abtransport des 

Gärrestes wurde nicht mitberücksichtigt.  

Die Fahrsilos wurden als vertikale Flächenquelle an der Anschnittsfläche modelliert.  
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Der Abluftkamin des BHKWs der Biogasanlage wurde als Punktquelle in 10 m Höhe unter 

Berücksichtigung einer Abluftfahnenüberhöhung modelliert. Der Feststoffdosierer der Biogas-

anlage wurde als horizontale Flächenquelle in einer Quellhöhe von 4 m und die Gärrestebe-

tankung als horizontale Flächenquelle in 1,5 m Höhe berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 5: Emissionsquellenplan der Biogasanlage Baesweiler 

6 Ergebnisse und Beurteilung 

Im Folgenden werden die Ausbreitung der Geruchsstoffe aus dem Betrieb der Biogasanlage 

Baesweiler als Immissionsbelastung im Plangebiet dargestellt und beurteilt. Als Ergebnis sind 

in den Abbildung 6 bis Abbildung 8 die Geruchsstundenhäufigkeiten eines Jahres für den bo-

dennahen Bereich von 0 m bis 3 m, für die Schicht 3 m bis 6 m und für die Schicht 6 m bis 9 m 

dargestellt. Dies entspricht dem Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss der zukünftigen Wohnbe-

bauung im Plangebiet. 

Nach Anhang 7 TA Luft 2021 [3] beträgt der Grenzwert für ein Wohn- und Mischgebiet 10 % 

der relativen Häufigkeit der Geruchsstunden pro Jahr. Der Immissionsgrenzwert wird in allen 

3 Schichten sicher eingehalten. Der Schutz der zukünftigen Bewohner vor unzulässigen Ge-

ruchsimmissionen durch den Betrieb der Biogasanlage ist somit gewährleistet. 
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Abbildung 6: Prognostizierte Jahreshäufigkeit von bewerteten Geruchsstunden in 0 m bis 3 m. 
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Abbildung 7: Prognostizierte Jahreshäufigkeit von bewerteten Geruchsstunden in 3 m bis 6 m. 
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Abbildung 8: Prognostizierte Jahreshäufigkeit von bewerteten Geruchsstunden in 6 m bis 9 m. 

7 Textvorschlag für den Bebauungsplan 

Auf Grundlage dieses Geruchsimmissionsgutachtens werden die folgenden Texte zum Ge-

ruchsimmissionsschutz für die Festsetzungen und Begründung des Bebauungsplans formu-

liert. 

Im Begründungstext können gegebenenfalls noch weitere Abwägungsgründe aufgeführt wer-

den. 
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7.1 Festsetzung 

1. Grundlage der Festsetzung zum Schutz vor Geruchsimmissionen ist das Ge-

ruchsimmissionsgutachten zur Aufstellung des Bebauungsplans 111 „Parkstraße II“, 

Bericht Nr. ACB-0523-9308-02 vom 12.05.2023 der ACCON GmbH. 

2. Auf dem Plangebiet ist geringen, jedoch mit zulässigen Geruchsimmissionen zu rech-

nen 

3. Der Immissionsgrenzwert nach Anhang 7 der TA Luft in Höhe von 10 % der Jahres-

stunden wird im gesamten Plangebiet sicher eingehalten. 

7.2 Begründung 

Die Geruchssituation im Plangeltungsbereich sowie dessen Umgebung wurde untersucht. 

Durch den Betrieb der umliegenden Biogasanlage Baesweiler östlich des Plangebiets kommt 

es zur Geruchsimmissionen innerhalb des Plangebiets (B-Plan 111 „Parkstraße II“). Im ge-

samten Plangebiet wird der in der TA Luft 2021, Anhang 7 aufgeführte Immissionswert für 

Wohn- und Mischgebiete von 10 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr sicher eingehalten. 

Der Schutz der zukünftigen Bewohner vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Be-

trieb der Biogasanlage ist somit gewährleistet. 
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8 Zusammenfassung 

Die Stadt Baesweiler beabsichtigt die Schaffung von Wohnraum und hat dazu die Aufstellung 

des Bebauungsplans 111 „Parkstraße II“ beschlossen, welches eine die Entwicklung eines 

allgemeinen Wohngebiets in einem ca. 11,7 ha großen Plangebiet vorsieht. Das Plangebiet 

liegt östlich der Parkstraße und grenzt in Norden an einem Sportpark und im Süden an das 

Wohngebiet “Steinzeit“. Da sich in unmittelbarer Umgebung des Plangebiets eine Biogasan-

lage befindet, ist eine Geruchsimmissionsprognose erforderlich. Für die weitere Planung 

wurde die Geruchsimmissionsbelastung durch die Biogasanlage im Plangebiet durch eine 

Ausbreitungsrechnung festgestellt und die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschrif-

ten beurteilt. 

Die Geruchsausbreitung wurde mit dem TA Luft konformen Simulationsmodell LASAT in der 

aktuellen Version durchgeführt. Zur Beurteilung wurden die Immissionswerte anhand der TA 

Luft 2021, Anhang 7 bestimmt und gemäß den darin festgelegten Immissionswerten und Be-

urteilungskriterien bewertet.  

Durch den Betrieb der umliegenden Biogasanlage Baesweiler östlich des Plangebiets kommt 

es zur Geruchsimmissionen innerhalb des Plangebiets (B-Plan 111 „Parkstraße II“). Im ge-

samten Plangebiet wird der in der TA Luft 2021, Anhang 7 aufgeführte Immissionswert für 

Wohn- und Mischgebiete von 10 % Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr sicher eingehalten. 

Der Schutz der zukünftigen Bewohner vor unzulässigen Geruchsimmissionen durch den Be-

trieb der Biogasanlage ist somit gewährleistet. 

 

Greifenberg, 12.05.2023  

ACCON GmbH 

 

 

 

Dipl.-Met. David Yalcin    Dr.-Ing. Wolfgang Henry 
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Anlage 1:  Verwendete Unterlagen 

[1] Ingenieurbüro Janicke Gesellschaft für Umweltpyhsik, Lagrange-Simulation von Aerosol-

Transport (LASAT) - Ein Programmsystem zur Berechnung von Schadstoffausbreitunng 

in der Atmosphäre, V3-4-23. 

[2] BImSchG - Bundes-Immissionsschutzgesetz, "Gesetz zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
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Anlage 2:  Meteorologie  
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Anlage 3:  LASAT Protokolle 

[ICL version = 1700] 

[compile options = /O3 /Qopenmp /fp:source] 

lasat_3.4.24 2020-08-18 09:21:11 

2023-05-10 15:23:55 ------------------------------------------------

--------- 

Arguments: 

c:/Projekte/9308_Baesweiler/work/ 

-------- 

TMN initialising locks, buffer count = 0 

MST initializing thread 0 

TMN_3.4.1 2020-08-18 09:21:02 8e9525ab 

MST initializing thread 1 

MST starting background service 

MST running MstServer 

 

    Dispersion Model LASAT, Version 3.4.24-64WI17-m4 

    Copyright (c) L. Janicke, 1989-2020 

 

    Licence/K: ACCON GmbH, Greifenberg  

    Working directory: c:/Projekte/9308_Baesweiler/work/ 

 

    Program is running on RYZEN-2 

    64 processors available, 64 used 

 

Program creation date: 2020-08-18 09:21:11 

MST_3.4.24 2020-08-18 09:20:46 

GRD_3.4.11 2020-08-18 09:20:53 

BDS_3.4.8 2020-08-18 09:20:57 

reading grid.def ... 

... grid.def evaluated 

GRD: surface of grid (0,0) : 106.00 <= 123.98 <=155.90 
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GRD: creating grda100.dmna ... 

GRD: creating grda200.dmna ... 

GRD: creating grda300.dmna ... 

GRD: creating grda400.dmna ... 

PRM_3.4.22 2020-08-18 09:20:59 

reading param.def ... 

... param.def evaluated 

reading substances.def|stoffe.def ... 

... 1 species (1 groups) defined 

reading sources.def|quellen.def ... 

... 5 sources (1 groups) defined 

reading emissions.def|staerke.def ... 

... 5 emission definitions read 

PTL_3.4.1 2020-08-18 09:21:01 

MOD_3.4.1 2020-08-18 09:20:56 

PRF_3.4.24 2020-08-18 09:20:58 

BLM_3.4.18 2020-08-18 09:20:49 

WND_3.4.24 2020-08-18 09:20:50 

DMK_3.4.17 2020-08-18 09:21:08 

WLB_3.4.23 2020-08-18 09:21:05 

DOS_3.4.12 2020-08-18 09:20:47 

SRC_3.4.7 2020-08-18 09:21:01 

WRK_3.4.20 2020-08-18 09:21:03 

PPM_3.4.4 2020-08-18 09:20:58 

DTB_3.4.12 2020-08-18 09:20:48 

2023-05-10 15:23:56 time: [00:00:00,01:00:00]         

reading meteo.def|wetter.def ... 

... meteo.def evaluated 

registering time series from meteo.def ... 

... time series registered 

…. 



Bericht-Nr.: ACB-0523-9308-02 
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Total Emissions: 

        gas.odor :   1.039969e+11 

 

2023-05-11 12:41:30 program lasat finished 

2023-05-11 12:41:30 

========================================================= 




